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In welcher Reihenfolge wird geimpft? 
 (Stufe 1)  (Stufe 2)  (Stufe 3) 

Höchste Priorität Hohe Priorität Erhöhte Priorität 

80 Jahre und älter  

 

 Personen, die in stationären Einrich-

tungen für ältere oder pflegebedürf-

tige Menschen behandelt, betreut  

oder gepflegt werden oder tätig sind, 

 Pflegekräfte in ambulanten Pflege-

diensten 

 Beschäftigte in medizinischen Einrich-

tungen mit hohem Expositionsrisiko 

wie Intensivstationen, Notaufnah-

men, Rettungsdienste, als Leistungs-

erbringer der spezialisierten ambulan-

ten Palliativversorgung, Corona-Impf-

zentren und in Bereichen mit infekti-

onsrelevanten Tätigkeiten 

 Beschäftigte in medizinischen Einrich-

tungen, die Menschen mit einem  

hohen Risiko behandeln, betreuen  

oder pflegen  

 

     70 Jahre und älter 

 
 Personen mit Trisomie 21, mit Demenz oder geistiger 

Behinderung sowie nach einer Organtransplantation 

 Eine enge Kontaktperson von solchen pflegebedürfti-

gen Personen,  

die über 70 Jahre alt sind, Trisomie 21 oder eine geis-

tige Behinderung (bzw. Demenz) oder nach einer Or-

gantransplantation ein hohes Infektionsrisiko haben. 

 Eine Kontaktperson von Schwangeren 

 Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig 

behinderter Menschen tätig sind oder im Rahmen 

ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behin-

derte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, 

 Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtun-

gen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsri-

siko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbe-

sondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßi-

gem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plas-

maspendedienste und in Corona-Testzentren 

 Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei 

Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko aus-

gesetzt sind. 

 Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in 

relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur 

 Personen, die in Flüchtlings- und Obdachlosenein-

richtungen leben oder tätig sind  

 

     60 Jahre und älter 

 
 Personen mit folgenden Krankheiten:  

Adipositas, chron. Nierenerkrankung,  

chron. Lebererkrankung, Immundefizienz oder HIV-

Infektion, Diabetes mellitus, div. Herzerkrankungen, 

Schlaganfall, Krebs, COPD oder Asthma, Autoimmun-

erkrankungen und Rheuma 

 Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit 

niedrigem Expositionsrisiko (Labore) und ohne Be-

treuung von Patienten mit Verdacht auf Infektions-

krankheiten 

 Personen in relevanter Position in Regierungen, Ver-

waltungen und den Verfassungsorganen, in Streit-

kräften, bei der Polizei, Feuerwehr, Katastrophen-

schutz und THW, Justiz 

 Personen in relevanter Position in Unternehmen der 

kritischen Infrastruktur, in Apotheken und Pharma-

wirtschaft, öffentliche Versorgung und Entsorgung, 

Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informati-

onstechnik und Telekommunikation 

 Erzieher und Lehrer 

 Personen, mit prekären Arbeits- oder Lebensbedin-

gungen 

 

Auf Basis der Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 15.12.2020 


